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89. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes 
 
 
Gegen Herrn/Frau Marek Ireneusz Masny, zuletzt wohnhaft in Iwaszkiewicza 92 924m, 70-78 
Stettin, Polen, ist ein Dokument des Landrates des Kreises Steinfurt vom 19.01.2026 (Az.: 36/2 
362128) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A020, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 25.02.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/89 
 
 

90. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes 
 
 
Gegen Herrn Isaac Kassajja, zuletzt wohnhaft P.O Box 897 Fort Portal, Uganda, ist ein Doku-
ment des Landrates des Kreises Steinfurt vom 24.04.2025 (Az.: 51-14-16-19224) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 27.02.2025      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/90 
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91. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Sven Berens, zuletzt wohnhaft in 48480 Schapen, Am Markt 5, ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 16.02.2026 (Az: 124752660) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Teck-
lenburger Str. 10, Zimmer A 317 a, während der allgemeinen Dienststunden eingese-
hen bzw. abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 02.03.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/91 
 

 

92. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Florian Tobias Untersehr, zuletzt wohnhaft in 48431 Rheine, Droste-Hülshoff-Str. 
15, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 15.01.2026 (Az. 124657061) er-
gangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 05.03.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 
 

Kreis Steinfurt 15/2026/92 
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93. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Igor Schneider, zuletzt wohnhaft in 49084 Osnabrück OT Schinkel, Tiefstraße 
35, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 05.02.2026 (Az. 124657484) er-
gangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 06.03.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/93 
 

94. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Paulo Jorge Gomes Furtado, zuletzt wohnhaft in Rua Liberdade 22, 2790-095 
Carnaxide/ Portugal ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 14.01.2026 (Az.: 
51-11-16-18832) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A414, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 06.03.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/94 
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95. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Jahja Dresa, zuletzt wohnhaft in 48565 Steinfurt, Mathildenstr. 8, ist ein Bescheid 

des Landrates des Kreises Steinfurt vom 08.01.2026 (Az: 124656901) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 315, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 

bzw. abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 09.03.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 15/2026/95 
 
 


